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§ 1c V-PFG
 V-PFG - Parteienförderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.12.2022

Begrenzung der Wahlplakate und digitalen Wahlwerbeanlagen

1. (1) Jede Partei darf in der Außenwerbung höchstens 300 Standorte für Wahlplakate oder digitale

Wahlwerbeanlagen verwenden, wovon maximal an 50 Standorten Großplakate oder große digitale

Wahlwerbeanlagen verwendet werden dürfen. Pro Standort dürfen höchstens drei Wahlplakate bzw. digitale

Wahlwerbeanlagen oder zwei Großplakate bzw. große digitale Wahlwerbeanlagen verwendet werden. Standorte

sowie Wahlplakate und digitale Wahlwerbeanlagen von Einheiten und Personen im Sinne des § 1 Abs. 5 letzter

Satz sind mit einzurechnen.
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